
Kantonsratsbeschluss
betreffend Beteiligung der kantonalen Mitarbeitenden 
am Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 2006

vom 30. August 2007

Der Kantonsrat des Kantons Zug,

gestützt auf §§ 34 und 41 Bst. b der Kantonsverfassung1)

beschliesst:

§ 1
1 Die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung und der Gerichte, ein-

schliesslich der zivilrechtlich Angestellten, erhalten aus dem Ertragsüber-
schuss der Laufenden Rechnung 2006 eine einmalige Anerkennungsleistung
im Umfang ihres halben im Jahr 2006 ausgerichteten 13. Monatslohnes. Be-
zugsberechtigt sind Mitarbeitende, die im Jahre 2006 in einem Arbeitsver-
hältnis mit dem Kanton standen und im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Kantonsratsbeschlusses in einem ungekündigten oder gekündigten Arbeits-
verhältnis mit dem Kanton stehen.

2 Die Anerkennungsleistung steht zudem denjenigen Mitgliedern der Exe-
kutive und hauptamtlichen Richterinnen und Richtern zu, die sowohl für die
vergangene als auch für die laufende Legislaturperiode gewählt wurden.

§ 2
Der Betrag gemäss § 1 wird zur Hälfte dem jeweiligen persönlichen Spar-

guthaben bei der kantonalen Pensionskasse gutgeschrieben und zur Hälfte zu-
sammen mit dem Lohn ausbezahlt. Bezugsberechtigten, die nicht bei der kan-
tonalen Pensionskasse versichert sind, wird der gesamte Betrag ausbezahlt.

§ 3
Die Anerkennungsleistung beträgt mindestens Fr. 100.– pro Person. Die

weiteren Modalitäten und der Zeitpunkt der Ausrichtung werden vom Regie-
rungsrat festgelegt.

§ 4
Dieser Beschluss tritt nach unbenützter Referendumsfrist (§ 34 der Kan-

tonsverfassung) oder nach der Annahme durch das Volk am Tage nach der
Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft2).

Zug, 30. August 2007

Kantonsrat des Kantons Zug
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Karl Betschart
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Tino Jorio

1) BGS 111.1
2) Inkrafttreten am …

Kanton Zug Vorlage Nr. 1530.8
(Laufnummer 12 469)

Ablauf der Referendumsfrist: 6. November 2007
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